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Fünfter Titel 

Elterliche Sorge 

§ 1626 Elterliche Sorge, Grundsätze 

(1) Die Eltern haben die Pflicht und das 
Recht, für das minderjährige Kind zu 
sorgen (elterliche Sorge). 2Die elterliche 
Sorge umfaßt die Sorge für die Person 
des Kindes (Personensorge) und das 
Vermögen des Kindes 
(Vermögenssorge). 

(2) 1Bei der Pflege und Erziehung 
berücksichtigen die Eltern die 
wachsende Fähigkeit und das 
wachsende Bedürfnis des Kindes zu 
selbständigem 
verantwortungsbewußtem Handeln. 
2Sie besprechen mit dem Kind, soweit 
es nach dessen Entwicklungsstand 
angezeigt ist, Fragen der elterlichen 
Sorge und streben Einvernehmen an. 

(3) 1Zum Wohl des Kindes gehört in der 
Regel der Umgang mit beiden 
Elternteilen. 2Gleiches gilt für den 
Umgang mit anderen Personen, zu 
denen das Kind Bindungen besitzt, 
wenn ihre Aufrechterhaltung für seine 
Entwicklung förderlich ist. 

Anmerkung: Überschrift neu gefaßt, § 1626 Abs. 
1 Satz 1, Abs. 3 geändert durch KindRG 

§ 1626 a Nichtehelich geborenes 
Kind, Sorgeerklärung 

(1) Sind die Eltern bei der Geburt des 
Kindes nicht miteinander verheiratet, so 
steht ihnen die elterliche Sorge dann 
gemeinsam zu, wenn sie  

1. erklären, daß sie die Sorge 
gemeinsam übernehmen wollen 
(Sorgeerklärungen), oder 
2. einander heiraten. 

(2) Im übrigen hat die Mutter die 
elterliche Sorge. 

Anmerkung: eingefügt durch KindRG; §1626 a 
Abs. 1 Nr. 2 geändert durch EheschlRG 

§ 1626 b Modalitäten der 
Sorgeerklärung 

(1) Eine Sorgeerklärung unter einer 
Bedingung oder einer Zeitbestimmung 
ist unwirksam. 

(2) Die Sorgeerklärung kann schon vor 
der Geburt des Kindes abgegeben 
werden. 

(3) Eine Sorgeerklärung ist unwirksam, 
soweit eine gerichtliche Entscheidung 
über die elterliche Sorge nach den §§ 
1671, 1672 getroffen oder eine solche 
Entscheidung nach § 1696 Abs. 1 
geändert wurde. 

Anmerkung: eingefügt durch KindRG 

§ 1626 c Persönliche Abgabe, 
beschränkt geschäftsfähiger 
Elternteil  

(1) Die Eltern können die 
Sorgeerklärungen nur selbst abgeben 

(2) 1Die Sorgeerklärung eines 
beschränkt geschäftsfähigen Elternteils 
bedarf der Zustimmung seines 
gesetzlichen Vertreters. 2Die 
Zustimmung kann nur von diesem 
selbst abgegeben werden; § 1626 b 
Abs. 1 und 2 gilt entsprechend. 3Das 
Familiengericht hat die Zustimmung auf 
Antrag des beschränkt 
geschäftsfähigen Elternteils zu 
ersetzen, wenn die Sorgeerklärung 
dem Wohl dieses Elternteils nicht 
widerspricht. 

Anmerkung: eingefügt durch KindRG 

§ 1626 d Form der Sorgeerklärung 

(1) Sorgeerklärungen und 
Zustimmungen müssen öffentlich 
beurkundet werden. 

(2) Die beurkundende Stelle teilt die 
Abgabe von Sorgeerklärungen und 
Zustimmungen unter Angabe des 
Geburtsorts des Kindes sowie des 
Namens, den das Kind zur Zeit der 

Beurkundung seiner Geburt geführt hat, 
dem nach § 87 c Abs. 6 Satz 2 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch 
zuständigen Jugendamt zum Zwecke 
der Auskunftserteilung nach § 58 a des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch 
unverzüglich mit. 

Anmerkung: eingefügt durch KindRG 

§ 1626 e Unwirksamkeit der 
Sorgeerklärung 

Sorgeerklärungen und Zustimmungen 
sind nur unwirksam, wenn sie den 
Erfordernissen der vorstehenden 
Vorschrift nicht genügen. 

Anmerkung: eingefügt durch KindRG 

§ 1627 Ausübung der elterlichen 
Sorge 

1Die Eltern haben die elterliche Sorge in 
eigener Verantwortung und in 
gegenseitigem Einvernehmen zum 
Wohle des Kindes auszuüben. 2Bei 
Meinungsverschiedenheiten müssen 
sie versuchen, sich zu einigen. 

§ 1628 Meinungsverschiedenheiten 

1Können sich die Eltern in einer 
einzelnen Angelegenheit oder in einer 
bestimmten Art von Angelegenheiten 
der elterlichen Sorge, deren Regelung 
für das Kind von erheblicher Bedeutung 
ist, nicht einigen, so kann das 
Familiengericht auf Antrag eines 
Elternteils die Entscheidung einem 
Elternteil übertragen. 2Die Übertragung 
kann mit Beschränkungen oder mit 
Auflagen verbunden werden. 

(2) (aufgehoben) 

Anmerkung: neu gefaßt durch KIndRG 

§ 1629 Gesetzliche Vertretung 

(1) 1Die elterliche Sorge umfaßt die 
Vertretung des Kindes. 2Die Eltern 
vertreten das Kind gemeinschaftlich; ist 
eine Willenserklärung gegenüber dem 
Kind abzugeben, so genügt die Abgabe 
gegenüber einem Elternteil. 3Ein 
Elternteil vertritt das Kind allein, soweit 
er die elterliche Sorge allein ausübt 
oder ihm die Entscheidung nach § 1628 
übertragen ist. 4Bei Gefahr im Verzug 
ist jeder Elternteil dazu berechtigt, alle 
Rechtshandlungen vorzunehmen, die 
zum Wohl des Kindes notwendig sind; 
der andere Elternteil ist unverzüglich zu 
unterrichten. 

(2) 1Der Vater und die Mutter können 
das Kind insoweit nicht vertreten, als 
nach § 1795 ein Vormund von der 
Vertretung des Kindes ausgeschlossen 
ist. 2Steht die elterliche Sorge für ein 
Kind den Eltern gemeinsam zu, so kann 
der Elternteil, in dessen Obhut sich das 
Kind befindet, Unterhaltsansprüche des 
Kindes gegen den anderen Elternteil 
geltend machen. 3Das Familiengericht 
kann dem Vater und der Mutter nach § 
1796 die Vertretung entziehen; dies gilt 
nicht für die Feststellung der 
Vaterschaft. 

(3) 1Sind die Eltern des Kindes 
miteinander verheiratet, so kann ein 
Elternteil, solange die Eltern getrennt 
leben oder eine Ehesache zwischen 
ihnen anhängig ist, Unterhalts-
ansprüche des Kindes gegen den 
anderen Elternteil nur im eigenen 
Namen geltend machen. 2Eine von 
einem Elternteil erwirkte gerichtliche 
Entscheidung und ein zwischen den 
Eltern geschlossener gerichtlicher 
Vergleich wirken auch für und gegen 
das Kind. 

Anmerkung: geändert durch BeistandschaftsG 
und KindRG 

§ 1629 a Haftungsbeschränkung 

(1) Die Haftung für Verbindlichkeiten, 
die die Eltern im Rahmen ihrer 
gesetzlichen Vertretungsmacht oder 
sonstige vertretungsberechtigte 
Personen im Rahmen ihrer 
Vertretungsmacht durch 
Rechtsgeschäft oder eine sonstige 
Handlung mit Wirkung für das Kind 

begründet haben, oder die auf Grund 
eines während der Minderjährigkeit 
erfolgten Erwerbs von Todes wegen 
entstanden sind, beschränkt sich auf 
den Bestand des bei Eintritt der 
Volljährigkeit vorhandenen Vermögens 
des Kindes; dasselbe gilt für 
Verbindlichkeiten aus 
Rechtsgeschäften, die der 
Minderjährige gemäß §§ 107, l08 oder § 
111 mit Zustimmung seiner Eltern 
vorgenommen hat oder für 
Verbindlichkeiten aus 
Rechtsgeschäften, zu denen die Eltern 
die Genehmigung des 
Vormundschaftsgerichts erhalten 
haben. 2Beruft sich der volljährig 
Gewordene auf die Beschränkung der 
Haftung, so finden die für die Haftung 
des Erben geltenden Vorschriften der 
§§ 1990, 1991 entsprechende 
Anwendung. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für 
Verbindlichkeiten aus dem 
selbständigen Betrieb eines 
Erwerbsgeschäfts, soweit der 
Minderjährige hierzu nach § 112 
ermächtigt war, und für 
Verbindlichkeiten aus 
Rechtsgeschäften, die allein der 
Befriedigung seiner persönlichen 
Bedürfnisse dienten. 

(3) Die Rechte der Gläubiger gegen 
Mitschuldner und Mithaftende, sowie 
deren Rechte aus einer für die 
Forderung bestellten Sicherheit oder 
aus einer deren Bestellung sichernden 
Vormerkung werden von Absatz 1 nicht 
berührt. 

(4) 1Hat das volljährig gewordene 
Mitglied einer Erbengemeinschaft oder 
Gesellschaft nicht binnen drei Monaten 
nach Eintritt der Volljährigkeit die 
Auseinandersetzung des Nachlasses 
verlangt oder die Kündigung der 
Gesellschaft erklärt, ist im Zweifel 
anzunehmen daß die aus einem 
solchen Verhältnis herrührende 
Verbindlichkeit nach dem Eintritt der 
Volljährigkeit entstanden ist; 
entsprechendes gilt für den volljährig 
gewordenen Inhaber eines 
Handelsgeschäfts, der dieses nicht 
binnen drei Monaten nach Eintritt der 
Volljährigkeit einstellt. 2Unter den in 
Satz 1 bezeichneten Voraussetzungen 
wird ferner vermutet, daß das 
gegenwärtige Vermögen des volljährig 
Gewordenen bereits bei Eintritt der 
Volljährigkeit vorhanden war. 

Anmerkung: eingefügt durch MHbeG 

§ 1630 Bestellung eines Pflegers, 
Familienpflege 

(1)  Die elterliche Sorge erstreckt 
sich nicht auf Angelegenheiten des 
Kindes, für die ein Pfleger bestellt ist. 

(2) Steht die Personensorge oder die 
Vermögenssorge einem Pfleger zu, so 
entscheidet das Familiengericht, falls 
sich die Eltern und der Pfleger in einer 
Angelegenheit nicht einigen können, 
die sowohl die Person als auch das 
Vermögen des Kindes betrifft. 

(3) 1Geben die Eltern das Kind für 
längere Zeit in Familienpflege, so kann 
das Familiengericht auf Antrag der 
Eltern oder der Pflegeperson 
Angelegenheiten der elterlichen Sorge 
auf die Pflegeperson übertragen. 2Für 
die Übertragung auf Antrag der 
Pflegeperson ist die Zustimmung der 
Eltern erforderlich. 3Im Umfang der 
Übertragung hat die Pflegeperson die 
Rechte und Pflichten eines Pflegers. 

Anmerkung: Abs. 2, 3 geändert durch KindRG 

§ 1631 Personensorge, Verbot 
entwürdigender Maßnahmen 

(1) Die Personensorge umfaßt 
insbesondere die Pflicht und das Recht, 
das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu 
beaufsichtigen und seinen Aufenthalt 
zu bestimmen. 

(2) Entwürdigende 
Erziehungsmaßnahmen, insbesondere 
körperliche und seelische 
Mißhandlungen, sind unzulässig. 

(3) Das Familiengericht hat die Eltern 

auf Antrag bei der Ausübung der 
Personensorge in geeigneten Fällen zu 
unterstützen. 

Anmerkung: geändert durch KindRG 

§ 1631 a Ausbildung und Beruf 

1In Angelegenheiten der Ausbildung 
und des Berufes nehmen die Eltern 
insbesondere auf Eignung und Neigung 
des Kinde Rücksicht. 2 Bestehen 
Zweifel, so soll der Rat eines Lehrers 
oder einer anderen geeigneten Person 
eingeholt werden. 

(2) (aufgehoben) 

Anmerkung: Abs. 2 aufgehoben durch KindRG 

1631 h Freiheitsentziehung 

Eine Unterbringung des Kindes, die mit 
Freiheitsentziehung verbunden ist, ist 
nur mit Genehmigung des 
Familiengerichtes zulässig. 2Ohne die 
Genehmigung ist die Unterbringung nur 
zulässig, wenn mit dem Aufschub 
Gefahr verbunden ist; die 
Genehmigung ist unverzüglich 
nachzuholen. 3Das Gericht hat die 
Genehmigung zurückzunehmen, wenn 
das Wohl des Kindes die Unterbringung 
nicht mehr erfordert. 

Anmerkung: Satz 1 geändert durch KindRG 

§ 1631 c Verbot der Sterilisation  

1Die Eltern können nicht in eine 
Sterilisation des Kindes einwilligen. 
2Auch das Kind selbst kann nicht in die 
Sterilisation einwilligen. 3§ 1909 findet 
keine Anwendung.  

§ 1632 Herausgabe des Kindes, 
Umgangsbestimmung 

(1) Die Personensorge umfaßt das 
Recht, die Herausgabe des Kindes von 
jedem zu verlangen, der es den Eltern 
oder einem Elternteil widerrechtlich 
vorenthält. 

(2) Die Personensorge umfaßt ferner 
das Recht, den Umgang des Kindes 
auch mit Wirkung für und gegen Dritte 
zu bestimmen. 

(3) Über Streitigkeiten, die eine 
Angelegenheit nach Absatz 1 oder 2 
betreffen, entscheidet das 
Familiengericht auf Antrag eines 
Elternteils. 

(4) Lebt das Kind seit längerer Zeit in 
Familienpflege und wollen die Eltern 
das Kind von der Pflegeperson weg 
nehmen, so kann das Familiengericht 
von Amts wegen oder auf Antrag der 
Pflegeperson anordnen, daß das Kind 
bei der Pflegeperson verbleibt, wenn 
und solange das Kindeswohl durch die 
Wegnahme gefährdet würde. 

Anmerkung: Abs. 3, 4 geändert durch KindRG 

§ 1633 Verheiratete Minderjährige 

Die Personensorge für einen 
Minderjährigen, der verheiratet ist oder 
war, beschränkt sich auf die Vertretung 
in den persönlichen Angelegenheiten. 

§ 1634 

(aufgehoben) 

Anmerkung: aufgehoben durch KindRG 
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§ 1646 Erwerb mit Mitteln des Kindes 

(1) 1Erwerben die Eltern mit Mitteln 
des Kindes bewegliche Sachen, so geht 
mit dem Erwerb das Eigentum auf das 
Kind über, es sei denn, daß die Eltern 
nicht für Rechnung des Kindes 
erwerben wollen. 2Dies gilt 
insbesondere auch von 
Inhaberpapieren und von 
Orderpapieren, die mit 
Blankoindossament versehen sind. 

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 
sind entsprechend anzuwenden, wenn 
die Eltern mit Mitteln des Kindes ein 
Recht an Sachen der bezeichneten Art 
oder ein anderes Recht erwerben, zu 
dessen Übertragung der 
Abtretungsvertrag genügt. 

§ 1647 (aufgehoben) 

 

§ 1648 Anspruch auf 
Aufwendungsersatz 

Machen die Eltern bei der Ausübung 
der Personensorge oder der 
Vermögenssorge Aufwendungen, die 
sie den Umständen nach für 
erforderlich halten dürfen, so können 
sie von dem Kinde Ersatz verlangen, 
sofern nicht die Aufwendungen ihnen 
selbst zur Last fallen. 

§ 1649 Verwendung der Einkünfte 
des Kindesvermögens 

(1) 1Die Einkünfte des 
Kindesvermögens, die zur 
ordnungsmäßigen Verwaltung des 
Vermögens nicht benötigt werden, sind 
für den Unterhalt des Kindes zu 
verwenden. 2Soweit die 
Vermögenseinkünfte nicht ausreichen, 
können die Einkünfte verwendet 
werden, die das Kind durch seine Arbeit 
oder durch den ihm nach § 112 
gestatteten selbständigen Betrieb eines 
Erwerbsgeschäfts erwirbt. 

(2) 1Die Eltern können die Einkünfte des 
Vermögens, die zur ordnungsmäßigen 
Verwaltung des Vermögens und für den 
Unterhalt des Kindes nicht benötigt 
werden, für ihren eigenen Unterhalt und 
für den Unterhalt der minderjährigen 
unverheirateten Geschwister des 
Kindes verwenden, soweit dies unter 
Berücksichtigung der Vermögens- und 
Erwerbsverhältnisse der Beteiligten der 
Billigkeit entspricht. 2Diese Befugnis 
erlischt mit der Eheschließung des 
Kindes. 

§§ 1650 bis 1663 (aufgehoben) 

 

1664 Haftung der Eltern 

(1) Die Eltern haben bei der Ausübung 
der elterlichen Sorge dem Kinde 
gegenüber nur für die Sorgfalt 
einzustehen, die sie in eigenen 
Angelegenheiten anzuwenden pflegen. 

(2) Sind für einen Schaden beide Eltern 
verantwortlich, so haften sie als 
Gesamtschuldner. 

§ 1665 (aufgehoben) 

 

§ 1666 Gerichtliche Maßnahmen 
zum Schutz des Kindes 

(1) Wird das körperliche, geistige 
oder seelische Wohl des Kindes oder 
sein Vermögen durch mißbräuchliche 
Ausübung der elterlichen Sorge durch 
Vernachlässigung des Kindes, durch 
unverschuldetes Versagen der Eltern 
oder durch das Verhalten eines Dritten 
gefährdet, so hat das Familiengericht, 
wenn die Eltern nicht gewillt oder nicht 
in der Lage sind, die Gefahr 
abzuwenden, die zur Abwendung der 
Gefahr erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen. 

(2) In der Regel ist anzunehmen, daß 
das Vermögen des Kindes gefährdet ist, 

wenn der Inhaber der Vermögenssorge 
seine Unterhaltspflicht gegenüber dem 
Kind oder seine mit der 
Vermögenssorge verbundenen 
Pflichten verletzt oder Anordnungen 
des Gerichts, die sich auf die 
Vermögenssorge beziehen, nicht 
befolgt. 

(3) Das Gericht kann Erklärungen des 
Inhabers der elterlichen Sorge 
ersetzen. 

(4) In Angelegenheiten der 
Personensorge kann das Gericht auch 
Maßnahmen mit Wirkung gegen einen 
Dritten treffen. 

Anmerkung: neu gefaßt durch KindRG 

§ 1666 a Trennung des Kindes von 
den Eltern, Entziehung der 
gesamten Personensorge 

(1) Maßnahmen, mit denen eine 
Trennung des Kindes von der 
elterlichen Familie verbunden ist, sind 
nur zulässig. wenn der Gefahr nicht auf 
andere Weise, auch nicht durch 
öffentliche Hilfen, begegnet werden 
kann. 

(2) Die gesamte Personensorge darf 
nur entzogen werden, wenn andere 
Maßnahmen erfolglos geblieben sind 
oder wenn anzunehmen ist. daß sie zur 
Abwendung der Gefahr nicht 
ausreichen. 

§ 1667 Gerichtliche Anordnungen 
zur Vermögensverwaltung 

(1) 1Das Familiengericht kann 
anordnen, daß die Eltern ein 
Verzeichnis des Vermögens des Kindes 
einreichen und über die Verwaltung 
Rechnung legen. 2Die Eltern haben das 
Verzeichnis mit der Versicherung der 
Richtigkeit und Vollständigkeit zu 
versehen. 3Ist das eingereichte 
Verzeichnis ungenügend, so kann das 
Familiengericht anordnen, daß das 
Verzeichnis durch eine zuständige 
Behörde oder durch einen zuständigen 
Beamten oder Notar aufgenommen 
wird. 

(2) 1Das Familiengericht kann 
anordnen, daß das Geld des Kindes in 
bestimmter Weise anzulegen und daß 
zur Abhebung seine Genehmigung 
erforderlich ist. 2Gehören Wertpapiere, 
Kostbarkeiten oder Buchforderungen 
gegen den Bund oder ein Land zum 
Vermögen des Kindes, so kann das 
Familiengericht dem Elternteil, der das 
Kind vertritt, die gleichen 
Verpflichtungen auferlegen, die nach §§ 
1814 bis 1816, 1818 einem Vormund 
obliegen; die §§ 1819, 1820 sind 
entsprechend anzuwenden. 

(3) 1Das Familiengericht kann dem 
Elternteil, der das Vermögen des 
Kindes gefährdet, Sicherheitsleistung 
für das seiner Verwaltung unterliegende 
Vermögen auferlegen. 2Die Art und den 
Umfang der Sicherheitsleistung 
bestimmt das Familiengericht nach 
seinem Ermessen. 3Bei der Bestellung 
und Aufhebung der Sicherheit wird die 
Mitwirkung des Kindes durch die 
Anordnung des Familiengerichts ersetzt. 
4Die Sicherheitsleistung darf nur 
dadurch erzwungen werden, daß die 
Vermögenssorge gemäß § 1666 Abs. 1 
ganz oder teilweise entzogen wird. 

(4) Die Kosten der angeordneten 
Maßnahmen trägt der Elternteil, der sie 
veranlaßt hat. 

Anmerkung: neu gefaßt durch KindRG 

1684 Umgang des Kindes mit den 
Eltern 

(1) Das Kind hat das Recht auf 
Umgang mit jedem Elternteil; jeder 
Elternteil ist zum Umgang mit dem Kind 
verpflichtet und berechtigt. 

(2) 1Die Eltern haben alles zu unter 
lassen, was das Verhältnis des Kindes 
zum jeweils anderen Elternteil 
beeinträchtigt oder die Erziehung 
erschwert. 2Entsprechendes gilt, wenn 
sich das Kind in der Obhut einer 
anderen Person befindet 

(3) 1Das Familiengericht kann über 
den Umfang des Umgangsrechts 

entscheiden und seine Ausübung, auch 
gegenüber Dritten, näher regeln. 2Es 
kann die Beteiligten durch 
Anordnungen zur Erfüllung der in 
Absatz 2 geregelten Pflicht anhalten. 

(4) 1Das Familiengericht kann das 
Umgangsrecht oder den Vollzug 
früherer Entscheidungen über das 
Umgangsrecht einschränken oder 
ausschließen, soweit dies zum Wohl 
des Kindes erforderlich ist. 2Eine 
Entscheidung, die das Umgangsrecht 
oder seinen Vollzug für längere Zeit 
oder, auf Dauer einschränkt oder 
ausschließt, kann nur ergehen, wenn 
andernfalls das Wohl des Kindes 
gefährdet wäre. 3Das Familiengericht 
kann insbesondere anordnen, daß der 
Umgang nur stattfinden darf, wenn ein 
mitwirkungsbereiter Dritter anwesend 
ist 4Dritter kann auch ein Träger der 
Jugendhilfe oder ein Verein sein; dieser 
bestimmt dann jeweils, welche 
Einzelperson die Aufgabe wahrnimmt. 

Anmerkung: eingefügt durch KindRG 

§ 1685 Umgang des Kindes mit 
weiteren Personen 

(1) Großeltern  und  Geschwister haben 
ein Recht auf Umgang mit dem Kind, 
wenn dieser dem Wohl des Kindes 
dient. 

(2) Gleiches gilt für den Ehegatten oder 
früheren Ehegatten eines Elternteils, 
der mit dem Kind längere Zeit in 
häuslicher Gemeinschaft gelebt hat, 
und für Personen, bei denen das Kind 
längere Zeit in Familienpflege war. 

(3) § 1684 Abs. 2 bis 4 gilt 
entsprechend. 

Anmerkung: a. F. aufgehoben durch BeitandschaftsG; n. F. 
eingefügt durch KindRG 

1686 Auskunft 

1Jeder Elternteil kann vom anderen 
Elternteil bei berechtigtem Interesse 
Auskunft über die persönlichen 
Verhältnisse des Kindes verlangen, 
soweit dies dem Wohl des Kindes nicht 
widerspricht. 2Über Streitigkeiten 
entscheidet das Familiengericht. 

Anmerkung: a. F. aufgehoben durch BeistandschaftsG; n. F. 
eingefügt durch KindRG 

§ 1687 Gemeinsames Sorgerecht, 
Befugnisse des Elternteils, bei dem 
sich das Kind aufhält 

(1) 1Leben Eltern, denen die elterlich 
Sorge gemeinsam zusteht, nicht nur 
vorübergehend getrennt, so ist bei 
Entscheidungen in Angelegenheiten, 
deren Regelung für das Kind von 
erheblicher Bedeutung ist, ihr 
gegenseitiges Einvernehmen 
erforderlich 2Der Elternteil, bei dem sich 
das Kind mit Einwilligung des anderen 
Elternteils oder auf Grund einer 
gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich 
aufhält, hat die Befugnis zur alleinigen 
Entscheidung in Angelegenheiten es 
täglichen Lebens. 3Entscheidungen in 
Angelegenheiten des täglich Lebens 
sind in der Regel solche, die häufig 
vorkommen und die keine schwer 
abzuändernden Auswirkungen auf die 
Entwicklung des Kindes haben. 
4Solange sich das Kind mit Einwilligung 
dieses Elternteils oder auf Grund einer 
gerichtlichen Entscheidung bei dem 
anderen Elternteil aufhält, hat dieser die 
Befugnis alleinigen Entscheidung in 
Angelegenheiten der tatsächlichen 
Betreuung. 5§ l629 Abs. 1 Satz 4 und § 
1684 Abs. 2 Satz 1 gelten 
entsprechend. 

(2) Das Familiengericht kann die 
Befugnisse nach Absatz 1 Satz 2 und 4 
einschränken oder ausschließen wenn 
dies zum Wohl des Kill erforderlich ist. 

Anmerkung: eingefügt durch KindRG 

 

§ 1687 a Befugnisse des 
Elternteils; der nicht Inhaber der 
elterlichen Sorge ist 

Für jeden Elternteil, der nicht Inhaber 
der elterlichen Sorge ist und bei dem 
sich das Kind mit Einwilligung des 
anderen Elternteils oder eines 
sonstigen Inhabers der Sorge oder auf 
Grund einer gerichtlichen Entscheidung 
aufhält, gilt § 1687 Abs. 1 Satz 4 und 5 
und Abs. 2 entsprechend.  

Anmerkung: eingefügt durch KindRG 

1688 Familienpflege, Betreuung 
nach KJHG 

(1) 1Lebt ein Kind für längere Zeit in 
Familienpflege, so ist die Pflegeperson 
berechtigt, in Angelegenheiten des 
täglichen Lebens zu entscheiden sowie 
den Inhaber der elterlichen Sorge in 
solchen Angelegenheiten zu vertreten. 
2Sie ist befugt, den Arbeitsverdienst des 
Kindes zu verwalten sowie Unterhalts-, 
Versicherungs-, Versorgungs- und 
sonstige Sozialleistungen für das Kind 
geltend zu machen und zu verwalten. 3§ 
1629 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend. 

(2) Der Pflegeperson steht eine 
Person gleich, die im Rahmen der Hilfe 
nach den §§ 34, 35 und 35 a Abs. 1 
Satz 2 Nr. 3 und 4 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch die Erziehung und 
Betreuung eines Kindes übernommen 
hat. 

(3) 1Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, 
wenn der Inhaber der elterlichen Sorge 
etwas anderes erklärt. 2Das 
Familiengericht kann die Befugnisse 
nach den Absätzen 1 und 2 
einschränken oder ausschließen, wenn 
dies zum Wohl des Kindes erforderlich 
ist 

(4) Für eine Person, bei der sich das 
Kind auf Grund einer gerichtlichen 
Entscheidung nach § 1632 Abs. 4 oder 
§ 1682 aufhält, gelten die Absätze 1 
und 3 mit der Maßgabe, daß die 
genannten Befugnisse nur das 
Familiengericht einschränken kann. 

Anmerkung: eingefügt durch KindRG 

 

 

 


